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4.    Qualitätssicherung von A bis Z 

 
 
4.30   Zytologische Untersuchung von Abstrichen der Zervix uteri  
 
 
Die „Vereinbarung zu Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur 
Durchführung von zytologischen Untersuchungen zur Diagnostik der Karzinome des 
weiblichen Genitale (Zytologie-Vereinbarung)“ von 1992 regelte die 
Qualifikationsvoraussetzungen zur Durchführung und Abrechnung zytologischer 
Untersuchungen. Zur Vereinheitlichung bereits bestehender regionaler Qualitätssicherungs-
Aktivitäten sowie zur Anpassung an internationale Standards wurde die bestehende 
Zytologie-Vereinbarung überarbeitet und in wesentlichen Punkten weiterentwickelt. Die neue 
„Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur 
zytologischen Untersuchung von Abstrichen der Zervix Uteri (Qualitäts-
sicherungsvereinbarung Zervix-Zytologie)“ gilt seit dem 1. Oktober 2007. Die Neuregelungen 
umfasst erstmalig auch die Darstellung von Parametern der Ergebnisqualität. Siehe auch 
Kapitel 3.10 . 
 
 
 

 

Genehmigungs-
vorbehalt 

 

Eingangsprüfung/ 
Kolloquium 

 

Frequenzregelung  

Rezertifizierung  

Praxisbegehungen/ 
Hygieneprüfung 

 

Einzelfallprüfung durch 
Stichproben/  
Dokumentationsprüfung 

 

Vereinbarung von 
Qualitätssicherungsmaßnahmen zur 
zytologischen Untersuchung von 
Abstrichen der Zervix Uteri 
(Qualitätssicherungsvereinbarung 
Zervix-Zytologie) 
Rechtsgrundlage: § 135 Abs. 2 SGB V 
Gültigkeit: seit 1.7.1992,  
zuletzt geändert: 1.10.2007 

obligate Fortbildungen/ 
Teilnahme 
Qualitätszirkel 

 

Genehmigungen 
Anzahl Ärzte mit Genehmigung,  
Stand 31.12.2007 

17 

Anzahl beschiedene Anträge 0 
Anzahl Prüfungen nach Abschnitt C der 
Vereinbarung (Präparateprüfung) 

0 

Anzahl der Widerrufe  
von Abrechnungsgenehmigungen 

0 

Anzahl Rückgabe/Beendigung  
der Abrechnungsgenehmigung 

0 
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